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Vernehmlassung zur Genehmigung der Änderungen vom 4. Juni 2004 zum 
Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
grenzüberschreitenden Rahmen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Wir danken Ihnen für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen und nehmen 
gerne die Gelegenheit wahr, zur Vorlage der Genehmigung der Änderungen vom 4. Juni 
2004 zum Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
grenzüberschreitenden Rahmen Stellung zu nehmen. 

Der Verband Seilbahnen Schweiz (SBS) hat unter einem Vorbehalt gegenüber den 
vorgeschlagenen Änderungen keinen Einwand und begrüsst die Präzisierungen zur 
Erleichterung der Durchführung des Übereinkommens grundsätzlich. 

Durch die Überarbeitung des Anhanges I sehen wir primär keine negativen Folgen für 
die Seilbahnunternehmen. Dennoch placieren wir folgenden Vorbehalt:  
Die Genehmigung der Änderungen des Übereinkommens darf keinerlei Bewilligungen 
zusätzlicher Projekte ermöglichen, welche für die hiesige Wirtschaft ausschliesslich 
Kosten verursachen. Dies erfordert aus unserer Sicht die Harmonisierung des 
Übereinkommens mit den Zielen des schweizerischen Umweltrechts.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Dr. Peter Vollmer, Direktor 
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